
279 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des NationalratesXV. GP 

Bericht 

des. Zollausschusses 

über die Regierungsvorlage (239 der Bei­
lagen): übereinkommen zur Durchführung 
von Artikel VI des Allgemeinen Zol1- und 

Handelsabkommens 

Im Zusammenhang mit den um Rahmen des 
GATT stattgefundenen multilateralen Handels­
verhandlungen hat eine Anz,ahl von Vertrags­
parteien des übereinkommens über die Durch­
führung des Art. VI ,des Allgemeinen Zol1- und 
Handelsabkommens (Antidumping-Kodex) die 
Ansicht vertreten, daß die relevanten Bestimmun­
gen des übereinkommens revidiert werden soll ... 
ten. 

Diesen Erwäg1\lIl'gen folgend wurde eine revi­
dierte FasiYung ,des Antidumping-Kodex rausge­
arbeitet. Diese neue Fassung des Antidumping­
Kodex führt als Ziele die Berücksichuigung der 
spezifischen Lage der, Entw,icklungsländer und 
die Ermöglichung 'einer raschen,0virksamen .und 
g,erechten Beilegung von ,im Rahmen dieses übe'r­
einkommens ·entstehenden Stx;eicigkeiten ,an. 

Das vorliegende ühepeinkommen rist ,ein geset­
zeser;gänzender Staatsvertrag. Seine Art. 4 Abs. 1 
Lit. ii, Art. 6 Abs. 5 und Art. 14 Abs. 1 sind als 
verf,assungsändemd zu behandeln. 

Das übereinkommen darf daher 'gemäß Art. 50 
Abs. 1 im Zuslammenhalt mit Art. 5,0 Abs. 3 
B-,VG nur mit Genehmigung des Nationalrates 

Heigl 

Berichterstatter 

unter sinngemäßer Anwendung des Art. 44 Abs. 1 
B-VG abgeschlossen werden. 

Der Zollausschuß hat tdie gegenständliche 
Regierungsvorlage :in seiner Sitzung 'am 13. März 
1980 in Verhandlung genommen und nach Wort­
meldungen der Abg,eordneten K 0 p p e n s t e i­
n e r unld H i e t 1 einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Genehmigung des Abschlusses 
des Staatsverwages zu empfehlen. 

Der Zollausschuß hält im vorliegenden Falle 
die Erlassung von Gesetzen ,gemäß' Art. 50 Abs. 2 
B-VG in der geltenden Fassung zur überführung 
dieses Vertragsinhaltes in .die linnerstaoatliche 
RechtsordnJung für entbehrlich. 

Als Er&ebnis 's,einer Beratung stellt der Zo11-
ausschuß den An t ra g, der NatJionalr:at wolle 
beschließen: 

>Der AbschLuß des übereinkommens zur Durch­
führung von Artikel VI des Allgemeinen Zol1-
und HaJndels3Jbkommens, de8sen 

Art. 4 Abs. 1 lit. iM, 

Art. 6 Abs. 5 und 
Art. 14 Abs. 1 

v e rf a s '5 u n g s ä'fi d 'e r n cl ,sind (239 der Bei-
lagen) wird genehmigt. . 

Wien, 19800313 

Josef Steiner 

Obmann 
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